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für die Oberamts - Bezirke
N a gold und Freudenstadt.

Im Verlag der Vische r ' sch e n Buchdruckerei.

Nro . 40. Freitag den 18. Mai 1827.

Verfügungen der Königlichen Bezirks-

Behörden.

Oberamt Nagolds

Nagold.  sDie Reparation der Vi-
zinal - Wege betreffend . ^ Gleichwie das
K . Obcramt sich aus den — von dem
Oberamts -Wegmeister übergebenen Proto¬
kollen über de» Erfund bei Visitation der
Vizinal -Straßen und Wege des Oberamts-
Bezirks überzeugt hat , daß die meisten
Orts -Behörden diesem Zweige ihrer amt¬
lichen Fürsorge und Verantwortlichkeit
nicht diejenige Aufmerksamkeit gewidmet
haben , welche die Zweckmäßigkeit und die
Wichtigkeit desselben, größtentheils um des
Vortheilö ihrer eigenen Gemeinden willen,
erheischt , — ebenso hat sich dasselbe auch
überzeugt , daß mehrere Lrtsvorstände sich
angelegen sepn ließen , nicht nur die guten
Wege auf ihren Markungen in gutem Zu¬
stande zu erhalten , sondern auch altvcr-
dorbrneWcge , zum Thcil mit bedeutenden
Opfern , wiederum herzustellen.

Indem nun das K . Oberamt den Er-
steren seine gerechte Mißbilligung ihrer
Saumseligkeit , den Lezteren aber die Zu¬
friedenheit über ihre zweckmäßige Anstalten,
zu erkennen gibt , wird hiermit verordnet:

1) Da die Stadt - und Gemeirrderathe
nunmehr durch Mittheilung der Visitations-
Protokolle des Oberamtswegmeisters - die

Mangel kennen , an welchen die Straßen
und Wege ihrer Markungen leiden , und
da sie die dißsalsigen oberamtlichen Anord¬
nungen in Händen haben , so muß das K.
Obcramt bestimmt darauf dringen , daß
die Mangel in denen vergönnte » Termi¬
nen sammt und sonders hcrgcsiellt werden,
und es werden durchaus keine Ausflüchte
angehört werden , indem jezt die beste und
schicklichste Zahrszeit zu Verbesserung der
Wege sich eingestellt hat.

2) Besondere Aufmerksamkeit ,st dem
Erhöhen der Straßen in der Mitte , und
dem Grabenziehcn auf den beeden Seiten
der Straßen zu widmen , indem das Was¬
ser dann gehörig ablaufen kann , und nicht
auf der Straße stehen bleibt , was offen¬
bar den größten Schaden bringt.

z ) Diejenigen Wege , welche noch keine
Baumpflanzungen haben , mäßen , wo es
sich thun läßt , unfehlbar in der hiezu ge¬
eigneten Zeit , mit Bäumen besezt werden;
auf Allmandplätzen geschieht dieß auf Ko¬
sten der Gemeinden , auf den übrigen
Platzen aber auf Kosten der anstoßenden
Güterbesitzer . Zum Ankäufe der jungen
Baume findet sich auf der herrschaftlichen
Baumschule zu Hohenheim die schönste
Gelegenheit.

4 ) Diejenigen Stadt - u . Gemeinderathe,
welche die zu Herstellung der Straßen ein-
geräumten Termine verstreichen lassen, ohne
die vollkommene Herstellung derselben er-



langt zu haben , trifft unnachsichtlich die
angedrohte Strafe , und sie haben es als¬
dann noch zu verantworten , wenn ihre
Jnnwohnerschaft zu einer Zeit frohnen
muß , in welcher ihre Verhältnisse alsLand-
wirthe ihre Beschäftigung mit den Feld¬
gütern erfordert.

Hiernach rc.
Nagold , d. 16 . Mai 1627.

K . Oberamt.
Engel.

Nagold.  fDie den herumziehenden
Gewerks - Leuten auszustellcnde ortsob¬
rigkeitlichen Zeugniße betreffend .^ Unge¬
achtet beinahe schon sämtliche Stadt - und
Gemeinde - Näthe des Obcramtsbezirks in
einzeln vorgekommenen Fällen , oberamt¬
lich belehrt worden sind , über welche Um¬
stände die von ihnen auszustellenden Zcug-
niße für Personen , welche zu Treibung
eines herumziehenden Gewcrbs die gnä¬
digste Erlaubniß nachsuchen wollen , hin¬
längliche Auskunft enthalten müßen , um
nach denselben die Gestattung oder die
Unstatthaftigkeit der Gesuche desto sicherer
beurtheilcn zu können , — so werden doch
fortan diese Zeugniße meistens — und von
den meisten Stadt - und Gemeinde - Rü¬
then , nur sehr oberflächlich ausgestellt , wo¬
durch einerseits den Königlichen Aufsichts¬
behörden eine doppelte Mühe , anderseits
aber den betreffenden , größtentheils unter
die unbemittelte Volks - Classe gehörigen
Personen , ein doppelter Kostens - Aufwand
und eine gleich nachtheilige Verzögerung
veranlaßt wird.

Um nun eine gleichförmige Behand¬
lung dieses Geschaftgegenstandes zu be¬
zwecken, findet sich das Königliche Ober¬
amt veranlaßt , den sämtlichen Oberamts¬
angehörigen Stadt - und Gemeinde - Rä-
then die nachfolgende Erfordernde Vorzu¬
zeichnen , welche derlei Zeugniße haben
müßen:

4. ) Die Zeugniße können nicht von

dem Ortsborsteher als solcher, einzeln —
sondern sie müßen nach vorangcgangenee
Berathung im Gemeinderath , von dem
Gemeinderath ausgestellt werden.

2-) In dem Zeugniße müßen die Vor-
und Zu - Namen , das Alter und das Ge¬
werbe des Bittenden enthalten sepn ; fer¬
ner , ob er ledig , verhcurathet , oder im
Wittwerstande sepe ; ob , und wie viele
Kinder er habe ; wie alt diese Kinder
sepen , ob, und welche derselben den Eltern
zur Unterstüzung gereichen , oder ihnen
besondere Kosten verursachen ; ob Bittstel¬
ler arm sepe, oder Vermögen — und wie
viel ? besitze; welches Prädikat er habe—
namentlich , ob und welche öffentliche Stra¬
fen er erstanden ; ob — und mit welcher
Berechtigung er das nachgesuchte Gewer¬
be schon früher betrieben ; ob — und wel¬
chen Gehülfen ( welcher gleichfalls zu prä-
dizieren ist, ) er auf seinem hcrumziehen-
den Gewerbe mit sich nehmen wolle ; ob
die Ausdehnung oder die Art seines Ge¬
werks einen Gehülfen erfordere , oder ob
der Gehülfe nur deßwegen nachgesucht
wird , um ebenfalls seine Beschäftigung
und Nahrung zu ' finden ; ob überhaupt
der Bittsteller die Treibung des Gewerbs
zu Gewinnung des Unterhaltes für sich
und seine Familie , nöthig habe , oder ob
ihm andere Mittel , etwa eine erlernte
Profession , oder beständige Taglohns - Ar¬
beiten zu Gebvtt stehen ; ob es überhaupt
wenschenswerth sepe, wenn dem Bittstel¬
ler in seinem Gesuche willfahrt würde?

z .) Wenn ein solcher Bittsteller die
Dispensation von dem K. 2z . der König¬
lichen Instruktion vom 10. Nov . 1325-
(Reg . Bl . pag . 507 .) zugleich nachsucht,
so hat der Stade - oder Gemeinde - Rath
sich zugleich gutächtlich darüber zu äußern,
ob die öffentliche Sicherheit durch die Er-
theilung dieser Dispensation nicht gefährdet
erscheine ; überhaupt aber haben die OrtS-
behörden die Ertheilung dieser Dispensa¬
tion nur dann zu empfehlen , wenn Bitt-
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steller ein ganz gutes Prädikat und hin¬
länglich Vermögen hat , um im Falle ei¬
nes temporären Stillstandes seines Gewer¬
bes , aus eigenen Mitteln zehren zu können.

4 .) In keinem dieser Zeugniße darf die
ausdrückliche Bemerkung fehlen , ob Bitt¬
steller sein Gewerbe nur innerhalb deS
Kreises , und in welchen Oberamts - Bezir-
ken — oder aber in mehreren Kreisen des
Königsreichs , welche namentlich anzugeben
sind , ausübcn will.

Da die Gesuche um Berechtigung zu
einem herumziehenden Gewerbe von dem
Königlichen Oberamte vierteljährig auf
den i . Jan . , 1. Apr . , 1. Jul . und 1. Ok¬
tober , der K . Krcißregierung vorgelegt
werden , so sind die Zeugniße auch nur vor¬
zugsweise gegen diese Termine hin ausge-
fertigen , und dem K. Oberamte vorzule¬
gen , wornach die Bittsteller zu unterrich¬
ten sind.

Indem nun das K. Oberamt sich zu
dem guten Willen der Ortsvorstehcr ver¬
sieht, daß sie von nun an vorstehende An¬
ordnungen beobachten werden , bemerkt das¬
selbe noch, daß ein Zcugniß , welches nicht
über alle die genannten Umstände , in so
fern sie obwalten , genügende Auskunft
enthält , von dem K. Oberamte auf Kosten
der Ortsvorsteher zurückgeschickt, und die
neue unentgeldliche zweckmäßige Ausferti¬
gung — welche bei Armen ohnehin schon
beim Ersienmale unentgeldlich geschehen
muß , angeordnet werden wird.

Für die Ausfertigung eines solchen
Zeugnißes für Personen , welche nicht zu
den Armen gezählt werden können , findet
die Anrechnung der gewöhnlichen Gerichts¬
sporteln , nemlich:

in Städten . . . . . 12 kr.
in Dörfern . . . . . io kr.

statt , wobei die Bittsteller dem Nathsschrei-
bcr die Gebühr für den Auszug aus dem
Protokoll , vom Blatte . . . z kr. noch
besonders zu zahlen haben.

Hiernach rc.
Nagold , den 16 . Mai 1327.

K . Lberamt.
Engel.

Oberamtsgericht Nagold.

Nagold.  Das Schuldenwesen von
Alt Johann Georg Schäfer , Bauren
zu Oberkhalheim , zu dessen Erledigung
im außergerichtlichen Weg , schon früher
der Versuch gemacht worden ist, muß nun
in einem förmlichen Gannt -Verfahren ver¬
handelt , und somit die früher istatt ge¬
habte Schulden -Liquidation reassumirt wer¬
den ; zu dieser Verhandlung ist,

Freitag , den 1. Junius
anberaumt , an welchem Tage die betref¬
fende Gläubiger Morgens 8 Uhr auf dem
NathhauS zu Oberthalheim zu erscheinen,
und in so fern sie ihre Forderungen nicht
bereits schon bei der lezten Liquidations-
Verhandlung gehörig liquidirt haben , solche
mittelstErscheincn in Person , oder durchAuf-
stcllung eines gehörig Bevollmächtigten , oder
mittelst vorgängiger Einsendung schriftli¬
cher Reccsse zu liquidiren , auch sich über
den wiederhohlt in Anregung bringenden
Nachlaß -Vergleich zu erklären haben , hin¬
sichtlich dessen, wenn sie nicht erscheinen,
oder keine Rezesse bewiesen , sie der Mehr¬
heit der Gläubiger werden beigezählt wer¬
den, deren Forderungen dergleichen recht¬
licher Eigenschaften sind.

Nach der Liquidations - Verhandlung
wird sogleich der Präclusiv - Bescheid aus¬
gesprochen werden.

Den zten Mai 1327.
K . Oberamtsgericht.

Hoffackcr.

Oberamtsgericht Freudenstadt.

Neichenbach,  Gerichts -Bezirks Freu¬
denstadt . fVorladung eines Verscholle¬
nen .^ Gottlieb Teufel , Schmied von Rci-
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chenbach, welcher das 7vste Jahr zurüök-
gelegt hat , ist seit 47 Jahren verschollen,
uns besitzt ein daselbst in Pflegschaft ste¬
hendes Vermögen . Gottlieb Teufel , oder
dessen etwaige Leibes - Erben , werden nun
aufgefordert , innerhalb der unerstreklichen
Frist von 90 Tagen sich bei dem Waiscn-
gerichl zu Reichenbach zu melden , widri¬
genfalls das erwöhnte Vermögen den Prä-
sumtiv -Erben des Gottlieb Teufel ausge¬
folgt werden wird.

So beschlossen im Königlichen Ober¬
amtsgericht zu Frcudenstadt.

Den 16 . Mai iZs ?.
Riecker.

Nagold.  fAnlcgung einer Hengst-
Fohlen -Waide . ^ Der Stadtrath hat , un¬
ter Zustimmung des Bürger - Ausschußes
und mit Genehmigung des K . Lberam-
tcs , den Beschluß gefaßt , in dem sogenann¬
ten Schwandorfer - Thale eine Waide für
Hengst -Fohlen von Ein bis Dreh Jahren,
anzulegen , und solche am 1. Juni dieses
Jahres zu eröffnen.

Au dieser Waide darf mit gnädiger
Erlaubniß des K.. Forstraths der siadt ' sche
Wald - Distrikt , „ Wüiterhalden " welcher
einen Flächen -Gehalt , von 500 Morgen
hat , und für eine Anzahl von 45 bis 50
Fohlen hinlängliches und gutes Futter ge¬
wahrt , benützt werden.

Da an der Anstalt selbst auch Auswar»
tige Theil nehmen können , so werden die
allensallsige Liebhaber hiemit eingeladen,
sich noch im Laufe dieses Monats an den
Derwaltungs -Aktuar Belling  dahier zu
wenden , welcher die näheren Bedingungen
unter welchen eine Fohle auf die Waide
angenommen werden kann , sogleich mit-
tbeilcn wird.

Die Herrn Ortsvorsteher werden er¬
sucht, hievon ihre Untergebene in gef . Bäl¬
de in Kenntniß zu sitzen.

Den 16. Mai 1327.
Stadtrath

Vt . Aktuar Belling.
Gesehen,

K. Obcramt Nagold.
Engel.

S alz stet ten , Oberamt Horb . sSag-
und Lehlmühl - Verkaufs Dem Johann
Dettling Hafner wird die ihm gehörige
Säg - und Oehlmühle , in welcher auch ei¬
ne Hanfreibe eingerichtet ist , von Obrig-
keits wegen verkauft . Das Gebäude , so
wie die Werke selbst, wurden erst vor vier
Jahren neu erbaut , und befindet sich in
ganz gutem Zustand.

Ein thätigcr Mann würde sein Fort¬
kommen um so mehr reichlich finden , als
es an thätigcr Beschäftigung für die Wer¬
ke nicht fehlt , und bei einem eintrettcn-
den Wassermangel auf jeden Fall 'die
Oehlmühle immer betrieben werden kann.

Die Liebhaber werden zu dieser Ver¬
kaufs - Verhandlung , welche Diensttag,
den 2Y- Mai Vormittags 10 Uhr auf dem
Rathhaus in Salzstetten statt finden wird,
mit vem Bemerken cingeladen , daß der
bei der Mühle befindliche nicht unbetcu¬
tende Weuer , so wie i Maaßmalh Wie¬
sen mitverkauft und der Kaufschilliug un¬
ter hinlänglicher Sicherheits - Leistung in
Zieler abgetragen werden dürfen , der Käu¬
ferdeshalb einen tüchtigen Bürgen zu stel¬
len , und die auswärtige Liebhaber sich mit
obrigkeitlich beglaubigten Vermögens - und
Prädikats - Zeugnissen auszuweisen haben.

Den t . Mai 182 ? .
Im Namen des Gemeinderaths.

Schultheiß Wehle.

Doch andre bei 2 das b in s
Dann hast du sein Geschäft in 2 und z
Drum spricht auch Mancher er kann uns

nicht 123.
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